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Der Termrnus der fi:ranziellen Leiöpngsfähigkeit findet sicL in den
Rechtsregelungen i:ur kommunalen ff"rirlJtr*i.t..n"ft ,U", Ha_
chenländer. Irr Hessen wurde Eude 2015 eirr Kbnnzahlenserzur Bq_
werrung dieses unbestirnmten Rechtsbegriffs etabriert.. Zier ist irie
objektive Bewerrung äer Leisruagsp"rf"r*"";;;er Kornmune.
Frit das Haushaltsjahr 2Ol9 hat dai Verfahren llndemngen erfah_
ren. Die veränderte Rechtslage duröh die Gesetzgebung i- nrh*"a
der Hessenkasse wurde darnit aufgegriffen,

l. Bedeutung der tinanzielten Leisfungs-
fähigkeit

Die Feststellung der fnanziellen Leisfilngsflhigkeit äil,slaer I(6s_
münen ist von zentraler Bedeutung im ianJ.srecht, strieziell im
Haushaltsrecht. Entsprechend finden si& mehrere FunJstenen in

' loaus-6eorg ist stv. Heferabreiter rm Beterat Komrnunare Enanzen, Haushart und l,l/rrmihan nerm
Hesslschen Minrsterrum des rnnern und tür sporLDr. Marc Gnädtngerisi Rereiatsteiter orunusat
bet der 0berörttichen prütung kommunaterKdrpersqhanen rn Hi;;en. ärääirrrarirt nrrrrrt-
leiter lm Referat Komüunala Finanzen, Haulhrtt uno wirtsrt.iitrtm ies-sisiien lr,tinisterium oes' lnnem und filr Sport,

der'Ilessischen Gemeindeordnung (HGO). So haben nach § 19
Abs. 1 HGO Gemeinäen die Aufgabe, in den Greq,en ilre5 Leis_
tuugsfähigkeit die fiir' ihre Einwotaer erforderlichen wirtschaft-
Iicheq sozialen, sporrlichen,und kuiturellen öffentlichen Einrichtuu-
gen bereiaustellen' und nach §'101 Abs. 5 Hbo.son die Gemeinde
rechtzeitig geeignete Maßnahmen.treffen, die nach der Ergebnis_
und Finanzplanung erfordertrich sinä, um eine geördnete-Haos_
haltsentwicklung unrer Bbrüclcsichtigurrg ihr.r ioraussichtiichen
Leistungsfähig.keit in den einzelnen.planungsjahren zulichörn. Von
herausgehobener lederitu::g ist der Tbrminus der finanzielren Leis-
tungsfähigkeit auch bei der Kreditgenehmigtrng. Sie ist nach s i03
Abs. 2 Spz 4 HGO. in der Reg.l ,o.urrr"g"r,, wäm festgestellt wii4
9:: S: 

i«.ed!i,e+{i9\tu4gen nicht 
"aia., dauernden Leistulss:.

fähigkeit der Gemeinde im Einkiang srehen.l
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Mit diesen Regelungen wird die Bedeutsamkeit der fiaanziellen

Leistungsfähigkeit greifbar. Sie ist kein Selbstzweck. Vielmehr soll

ilu Erhalt verhiidern, dass die Defizite und gg{. Geldschuldeu von

heute die Potenriale tür künftig als wichrig erac-htäte kommunale

Projekte verdrängen, Sie sollen nicht zum Motor ihrer eigener Ent-

wick)urrg werden. Und genau das würde drohen, weal dauerhaft

gegefl das Gebot des Erhalts der finanziellen Leistungslähigkeit ver-

stoßen würde.

2 ''!gl. ll§sis:cner Aechnü\gshot Bemerkungen 2014, 2015, S. 159, zugleich
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wird ab einem ?unktwert von 70 von Huodert erreicht, rogbei ei-

nem §/irt kleiner als 40 von Hundert.
Insbesondere vier Erfolge gingeo mit dem neuen System eidrer:

. Durch Heranziehung des Kennzahlensets konnte grundsätzlich

zu jeder Kommune ohne zeitaufwändige Einze lfallbetrachtuog

eine pauschale Aussage über das Bestehen der Enanziellen Leis-

tungslähigkejr gerroffen werden.
. Mit dem InstrumeDtarium köonen Gesamtaussagen über die

Entwicklung der Enanzielleo Situatiotr der Kommunen lan-
desw'eit getroffen werden. Die Analyse dieser Enrwicklung
liefert wesentliche Aspekte für Entscheidungin über den ge-

nerellen Einsatz frranzaufsichtlicher Aktionsparameter und

Vorgaben.
. Die Kommutralparlamentarier haben mit dem Aasä die Gele-

genheit, im Ampelsystem die inanzielle Leistungsf2ihigkeit ihrer

Gemeinde zu erkennen, urir daraus ggf. Konsaquenzen eiDzufor-

dern, d. h. z. B. durch MaBnahmen die Bewertung zu verbes-

. sern.
. Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird landeseiriheitlich ge-

messen, was auch im Aufsichtshandeln zu einer höheren Eio-

heitlichkeit führt. So ist im Extremfall z. B. die Erteiluog ei-

ner Haushalsgenehnigung ohne Nebenbestimmungen bei

einer Kommune mit roter Ampel hinterfragungswürdig, Nur
in besonderen Ausnahmefällen wäre dies nur bei gleichzeitigen

Konsolidierungsmaßnahmen genehmigungsfahig. Gleichwohl

präjudizieren die Ergebnisse eine! einzelne! Kommune das

Haushaltsgenehmigungsverfah,ren nicht und können urd wol-
len daher auch nicht die weiterhin notwendigen, individuellen

?rüfuagen und Beurteilua6en der einzelnen Finanzau{sichgbe-

hördea ersetzen. .

lnsgesamt hat sich das [as}-Auswertungssystem insofein bewährt.

Es wurde im Nachgang an eine,Testphase auch io die GemHVO

aufgenommen. Die &asü-Keriäiahlen sind dort integraler Bestand-

teil des Finanzstatusberichtes zui Beurteilulg der finanziellen Leis-

tugslähigkeit (Muster 22 GenHVO)' Der Finanzstatusbericht,

der das jahiesbezogene tasb beinhaltet, ist damit Pflichtbestandteil

kommunaler Haushaltsplanung geworden.

DetailiedeAuswertuoqen, die Umsetung ifl (3rtenform und dle Einbettun0 der /Gs/,-Erqebnlsse

in die Eelrachtung d$ Gesamtentwhklung der Finanzsiluation der hessischen Fommunen 2018

slnd unt€r htpsr/innen.hessen.de/kommunaleykommunale fi nanzeddownloads abruf ba(

Dß.19/1809.
Der Pd§dent d€s Hs§slschen R€chnunlshofs wüds lon del Lande§regierun0 zum Ll,V beslellt'

Zum LW im Detailvgl. § 6a Gessb über den Hesslsch€n Bechnungshol sowia RichtliniBn äk die

]äügkeh d6§ LW wm 23. August 2004 (Stanz. 3s/2004 § 3086)

Ugl. Geoo/Gnidhget/Hadl Knfimunalos AusweltungssFtem Hessen fkasl, ' Xennzahlen zur

B-eslirn no der fl;anzloll€n Lelstingsfählgkelt, ven 
"ltuno 

& lvlanagement 201 8, Hefr 2, S 72 f'
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ll. Erarbeitung eines Messsystems zur'
Bestimmung der f inanziellen Leistungs'
fähigkeit

Vor dem Hintergrund der herausgehobenen rechtlichen Bedeuturg

der faanziellen Leistungsfähigkeit erschien eine Op'erationalisie-

ru+g der Begri{flichkeit als geboten: Auf Initiative des Hessischen

Ministeriums des Innern und fur Sport (HMdIS) wurde daher im

Jahr i0L5 eine Arbeitsgruppe,,Finanzielle Leistungsfähigkeit" ein-

gerichtet.
Ein Auslöser ftir die Installation der Arbeitsgruppe waren die

Bemerkungen des l.Iessisdren Rechnuogshofs (HRH) zur Haushalts-

und 
'WirtschaJtsfüfuung 

des Landes. Der HRH regte an, bei der Be-

urteilung der dauemden Leistungsfähigkeit ein nach verschiedenen

Stufen untelteiltes Raster als obiektivierte Entscheidungsgrundlage

heranTuziehen.2 Dieses soil u. a. Vergleichbarkeit von kommuna-

ien Haushalten ermöglichen. Fehlende Vergleichbarkeir erschwerte

den Aufsichtsbehörden bislang eine fundierte Bewemmg der Haus'

haitsgeoehnrigungen,

Neben Vertretern der Kommunalabreilulg des HMdIS waren

in die Arbeitsgruppe jeweils zwei Vertrbter der linanzauJsichts-

behörden aller dtei Regierungspräsidien eingebunden. Ebenfalls

eingebunden war ein Dozelt der Hochschule für Polüei und Ver-

waltuag. Daoeben nahm auf Ersuchen des HMdIS ein Mitarbeiter

des Landesbeauftragten fin '§ irtschaftlichkeit in der Verwaltung

(L§7)3 an den ArbeitsgruppensifzungeE teil. Die Überlegungen der

Arbeitsgruppe wurden durch Feldanalysen fuadiert.a

Im Nachgang an die internen Beratungen fanden Qualitäts-

sicheiungsgespräche mit Experten des Hessischen Ministeriums der

Firanzen, der drei Kommunalen Spirzenverbände und der Überön-

lichen Prüfung kommunaler Körperschaften statt. Dazu diente die

unter Federführung des HMdIS regelmäßig tagende fubeitsgruppe

zur Optimierung der kommunalen FinanzauJsicht.

lll. Erste Gehversuche mit dem.kommunalen
Auswerlungssystem Hesseh

Der Grundgedaake des ersten Ä4sr-Keflnzahlensystemsr besteht da-

rin, den seinerzeit a)s maßiebend erachtaen sechs Indikaroren eine

Bewertung zukommen zu lassen. Diese werden in Relation zuein_

ander gesetzt {gewichtet). Das additive G€samtergebnis liefert eine

zwischen 0 Prozent und 100 Prozent Enanzieller Leistungsf?ihigkeit

liegende Grurdaussage (grih=leistungsfähig, gelb=eingescfuänkt

leistungsf2ihig, rot=gefähdet bis nicht mehr leistungsffig). Glün

lV, Analysen6 über den Zeitraum 2016 bis 2018
mit dem kommunalen Au§wertungssystem
Hessen

Entmals wurden für das Jafu 2016 flächendeckend Daten nach der

Aas}-systematik erhoben. Ein Statusvergleich über die Jahre 2016

bis 2018 bestätigt die als sehr erfreulich anzusehende Entwicklung

der Einschätzung finanzieller LeisruDgsfähigkeit der hessischeq

Kommunen auf Planungsebene.

Markant ist, dass 2018 - im Grunde nach eioer Selbstein-

schätzung - flächendeckend die 6nanzielle kistungsfähigkeit als

grundsärzlich (wieder) gegeben angesehen wüd. Lediglich bei 18

Kbmmuneq darit 4,05% aller betrachteten hessischen Komtru-

nen, ist die I-eistungsfähigkeit auch im Jahr 2018 gefährdet oder

fast nicht mefu gegeben. Im Dreijahresvergleich wird deudich,

dass diese Gruppe zurückgegangen ist. 2015 umfasste sie noch 145

Kommunen (32'44Yo aller Kommunen), in 2017 immerhin noch

69 Kommunen (15,54 %).



rot 2016 145

gelb 2016 126

grün 2016 176

Kommunen 2017i 444

tot2017 69

gelb 201 7 131

grün 2017 239

32,44

28,19

39,37

1s,54

29,50

53,83
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Tabelle: VerifizierungT der finanziellen Entwicklung hessischer Kommunen mittels der
kashErgebnlsse Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlun-

gen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt
der drei dem Haushaltsjahr vörangehenden Jahre beläuft.

Durch die Gesetzgebung zur Hessenkasse sind somit mehrere wich-
tige haushaltsrechtliche Bestimmungen in der HGO und der Gem-

lfVO geändert worden. Diese haushaltsrechtlichen Neuregelungän
treten nach Art. 8 Satz 2 HessenkasseG zum 1..Januar 2079 in
Kraft. Für das Jafu 20t9 wurde das &asä-System daher angepasst.lo

Vl. Weiterentwickelte kashSystematik
Stan bislang sechs werden mit der weiterentwickelten Aasä-Syste-

matik (kash 2.0) acht Indikatoren betrachtet (s. Abbildung). Aus

dem Gewichtungsfaktor ist ersichtlich, dass zwei teitindikatoren
bestehen,

'Der am höchsten gewichtete Leitindikator ist mit 40% das

ordentliche Ergebnis. Die Größe ergibt sich im doppischen Ergeb-

nishaushalt bzrv. in der doppischen Ergebnisrechnung aus der Dif-
ferenz zwischen den ordentlichön Erträgen und den ordentlichen

Aufwendungen. Es stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwal-
tungstätigkeit im betrachteten Haushalts- bzw Rechnungsjahr dar

und ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordent-

lichen Ergebnis erfassten Vorgänge (2, B. Enrag aus Vermögensver-

äußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht unmittelbar beeinflusst

wird.

Abbildung: Kash-lndikatoren

Quelle: Muster 22 GemHVO.

10 Vgl.Hessiseäesltln)isEiundesInnenundIütSpott(o.D),BeurteilungderrinanziellenLeis-
fungsfähigkeit von l$mmunen ab dem Haushaltslahr 2019 anhand des kommunalen Auswer-

tungssystems Hessen,kash".

Kommunen 2A18..444

rot 2018 18

gelb2018 ioz
grün 2018 31S

4105

22,97

71,85

V. Anpassung des Haushaltsrechts durch die
Hessenkasse

Die Hessenlasse besteht im l7esentlichen aus einem Kassenkiedit-

entschuldungsprograrnm für hessische Kommunen.8 Nicht von Kas-

senlrediten betroffene Kommunen, mit Ausnahme einzelner Abun-
danter, erhalten mit. der Hessentaise zusätzliche Investitionsmittel.

lm Gegenzug für die Entschuldung wird das Haushaltsreöht an

mehreren Stellen verschärft. Damitspll äin erneutes Anwachsen der

Kassenkredite verhindert werden. Inhaitlich wurden insbesondere

folgende linderungen vorgenommene:
. Pflicht zum jahresbezogenen Haushaltsausgleich nicht nur wie

bisher in der Planung, sondern auch in der Rechnung (im Voll-

zug)
. Aufnahme eines ausdrücklichen Überschuldungsverbotes
. Etabiierung zusätzlicher Genehmigungstatbestände:

- Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses

- Erwirtschafrung der Tilgungsleistungen. für Kredite durch

Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die Auszah-

lungen; bei Gemeinden, die am Entschuldungsprogramm der

HESSENKASSE teilnehmen, müssen zusätzlich die Auszah-

lungen an das Sondervermögen ,,Hessenkasse" geleistet wer-

. den können.
. Aufnahme einer Verpflichtung zur umgehenden Rückfütrung

von Kassenkrediten: § 105. Abs. 1 Satz 3 HGO n.F. beinhal-

tet nunmehr die ausdrückliöhe Vorgabe, dass Liquiditärskredite
grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Haushaltsiahres zu-

rückgefährt werden müssen;
. Verpflichtung zum AuIbau eines ,;Liquiditätspu.ffersl', nach de5n

durch § 105 Abs. 1 Sau 2 HGO n. F. die Gemeinden verpflich-
' tet werden, zur Sicherstellung der stetiger Zahlungsfähigkeit

sicherzusteilen, -dass .sich der,,im Finanzhaushalt geplante Be.

stahd an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskreditmittel in der

7 Anmerkung: Betrachtung aller kreisfreien StädtB, Landkreise und krelsangehöriger Städte und
' Gemeinden, sowoit der, jewcilige Finanzstatusbericht vorlag oder elne Verglelchsbasis besland.

Letderes betrifft insbesondere die Gemeinde ,oberzent", welche aus der Fusion von vier vorher

selbstständigen und kreisangehörlgen Gemeinden ab dem 1.1.2018 hervorging.lnsofern erklären

slch die Differenzen zu 100%.

8 Zur Hessenkasse im Detail vgl. exemplarisch Hesslsches Ministerium der FinanzenlHesslsches

Minlsbrium des lnnern und tür Sport,,,Die Hessenkass8 ermöglicht unseren l(ommunen einen

Neustart", Presseinformation Nr. 102 vom 4.7.2017.
g Vgl. He§{lsches Minisbtium det FinanzenlHessisches Ministeiun des lnnen und ftir SWft, Die

Hessenkasse, Programm zur Entschuldung hessischer fommuRen von Kassenkediten und zur

Förderung kommunaldr lnvestr'tionen,.Reglonalkonferenz am 17.1 1.2017.
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Die'Deökungsbeitragsrechnung als mehrdimensional wirksames betriebswirtschäftliches lnstrument

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeu-

tendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengörechtigkeit
(interperiodische Gerechtigkeit). Aufgrund seiner Funktion als In-
dikator für die Generationengerechtigkeit der F,laushaltswirtschaft
ist das ordentliche Ergebnis z. B, auch.der zentrale Kennwert im
Konzept einer doppischen Kommunalschuldenbremse.ll Das Or-
dentliche Ergebnis ist somit der haushaltsjahrbezogene Indikator
für generationengerechte und stetige Aufgabenerftillung, da der
Umgang mit den Ressourcen aufgezeigt wird. Die diesem Kennwert
beigemessene Gewichtung ist Reflexion der gesetzgeberischen An-
ordnung in S 92 Abs. 4 HGO. Der Hauihaltsausgleich im ordent-

Iichen Ergeünis ist oberster Richtwert für kominunales Haushalts-
geschehen. Die Höhe des Güter-, Leisiungs- und '!(erteverzehrs

einer Rechnungsperiode (= Aufwand) hat generell der Summe der

Güter-, Leistungs: und Werteentstehung derselben Periode (= Er-

trag) im ,,laufenden Geschäftl' zu entsprechen. Ist dies eingehalten,

11 Vgl. exemplarisch Bertelsniann Stittung (2013): Ifummunaler Finanzreport 2013 - Einnahmen,

Ausgaben und Verschuldung im Ländervergleich, Gütersloh. S. 156 fi.

wird die Vermögenssubstanz als Basis zur Erbringung kommunaler
Leistungen konsumtiv nicht gemindert, sondern erhalten. Dies ist
unumgänglich für die dauerhafte BeWahrung der politischen Ge-
staltungsmöglichkeiten vor Ort.

Der zwej.te und gleichzeitig mit 30 Prozenr hochgewichtete
Leitindikator ist die doppische freie Spitze. Sie.wird berechnet,
indem vom Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätig-
keit die Tilgung des laufenden Jahres abgezogen wird. D'er Kenn-
wert zeigt das auf das laufende Jahr bezogene zusätzliche Innen-
finanzierungspotenzial für die Finanzierung von lnvestitionen, die
Rückführung von Kassenkreditverbindlichkeiten, die Leistung
von Sondertilgungen etc. auf. Mit der Hessenkasse iSt bei denjeni-
geh Kommunen, die eine Kassenkreditentschuldung erhalten ha-
ben, zusätzlich zur Tilgung der Eigenbeitr4g von jährlich 25 Euro
je Einwohner und Jahr zu erwirtschaften. Eine hohe Leistungs-
fähigkeit in diesem Sinne ist anzunehmen, wenn die ordentliche
Tilgung und eine ggf. bestehende Verpflichtung gegenüber dem
Sonderverrnögen Hessenkasse aus dem laufenden Geschäft gene-

riert werden kann.'


